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Vernehmlassungen
Partamentarische Initiative betreffend Transparenz auch für Entscheide der Be-
zirksbehörden (KR-Nr. 4U2O25)

Parlamentarische Initiative betreffend Transparenz auch für
Entscheide der Bezirksbehörden, Stellungnahme der Gemeinde
Egtisau

A

I. Ausgangstage und Enruägungen

Die DirekLion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich hat mit Schreiben vom 12. Septem-

ber 2025 zur Vernehmtassung über die Partamentarische Initiative (PI) KR-Nr. 47/2024 betref-
fend Transparenz auch für Entscheide der Bezirksbehörden eingetaden. Die PI verlangt, dass

die Bezirksbehörden, d.h. Bezirksräte und Statthatterämter, ihre Entscheide und außichts-
rechtlichen Anordnungen oder Empfehtungen veröffentlichen. Hierfür sotl das Bezirksverwal.

tungsgesetz (LS 173.1) um eine Bestimmung ergänzt werden. Die zuständige Kommission für
Staat und Gemeinden (STGK) hat die PI vorberaten und stimmte am 4. Juti 2025 dem Erlas-

sentwurf zu. Mit Schreiben vom 18. August 2025 ersuchte die STGK den Regi'erungsrat, zum

vor[äufi gen Beratun gsergebnis eine Vernehm [assung durchzuführen.

Das öffentl.ichkeitsprinzip ist im Kinton Zürich nebst den Grundsätzen in der Kantonsverfas-

sung eingehend im Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) und in der dazu-
gehörenden Verordnung (IDV) geregett. Damit sotl das Handeln der staatlichen Behörden für
Aussenstehende nachvotlziehbar und tra nsparent gemacht werden.

Die Vorlage sieht vor, dass sämttiche Entscheide und aufsichtsrechttichen Anordnungen oder
Empfehlungen der Bezirksbehörden im Internet veröffentlicht werden solten. Es handett sich

dabei um mehrere tausend Entscheide pro Jahr. Die damitverbundenen Arbeiten wie Anonymi-
sierung und redaktionette Aufbereitung stetlen einen erheblichen Mehraufirvand dar, der mit öf-
fenttichen Mitteln finanziert werden muss. Der Zusatzaufirvand darf nicht Vertähgerungen der

Verhhrensdauer oder Verzögerungen bei der Behandlung von Geschäften nach sich ziehen.

Sel.bst bei sorgfältiger Anonymisierung ist es in kleineren Gemeinden aufgrund des Sachverhat-

tes oft nicht mögLich, die Identität der betroffenen Personen zuverlässig zu schützen. Die [oka-

te Nähe und begrenzte Fattzahten führen dazu, dass setbst geschwärzte Entscheide RückschLüs-

se auf Einzetpersonen zulassen können. Dementsprechend hoch und komptex dürfte der Auf-
wand zur Anonymisierung sein, was wiederum auch zu lückenhaften Interpretationen von ver-
öffentlichten Entscheiden führen kann.

Das öffenttichkeitsprinzip bil.det die Grundlage für Transparenz auch im Bereich der Bezirksbe-

hörden. Es stetlt sicher, dassjede interessierte Person Einsicht in Entscheide der Bezirksbehör-

den erhält. Die Bezirksbehörden haben bereits Vorschläge zur Verbesserung der PubLikations-
praxis unterbreitet. Die gezielte Veröffentlichung von Leitentscheiden oder Entscheiden mit
überregionaler Bedeutung, wie sie heute bereits praktiziert wird, scheint der sinnvotlere und

effizientere Ansatz zu sein. Eine proaktive Verpftichtung zur umfassenden Veröffenttichung a[-
lei Entscheide erscheint hingegen unverhä[tnismässig.
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Der Verband der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich (GPV) spricht sich gegen die PI, der

Verein Zürcher Gemeinde- und Verwattungsfachteute (VZGV) für die PI aus.
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Beschluss

Der Gemeinderat Eglisau dankt der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich für
die Gelegenheit zur Stellungnahme. Er nimmt wie fotgt Stellung:

Der Gemeinderat Egtisau lehnt den Ertassentwurf ab. Die Veröffenttichung sämtlicher Entschei-

de würden zu einem erhebtichen Mehraufwand führen, der zusätzliche Kosten, längere Verfuh-

rensdauer und Verzögerungen bei der Behandlung von Geschäften zur Folge haben könnte. Die

geziette Veröffentlichung von Leitentscheiden oder Entscheiden mit überregionaler Bedeutung,

wie sie heute bereits prakliziert wird, ist der sinnvollere und effizientere Ansatz. Dadurch kann

zudem sichergestellt werden, dass keine Rückschlüsse auf Einzetpersonen mögtich sind.

Dieser Beschtuss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.

Über diesen Beschtuss wird im Mitteitungsbtatt vom Januar im Verhandlungsauszug berichtet.

Mitteilung an

Direktion der Justiz und des Innern, Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich (Antwortformutar

per E-Mai I an kanzlei.gsji@ji.zh.ch)

Dossier-Verantwortung: Lucas Mütter, Gemeindeschreiber
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ffik Lucas Müller

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Versand: 5. Dezember 2025
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